
Bayerisches Staatsministerium des 
Innern, für Sport und Integration

Die Bayerische
Polizei 

Wir sind BERUFUNG.

Jurist/-in bei der Bayerischen Polizei –
mehr als nur ein Job.

Wir sind HERAUSFORDERUNG.

Als Jurist/-in arbeiten Sie bei der 
Bayerischen Polizei stets „Am Puls der Zeit“ 
– Ihre fundierte rechtliche Beratung schafft 

unmittelbare Handlungssicherheit.

Mehr Infos

Sie möchten mehr über 
Juristen/-innen bei der 
Bayerischen Polizei erfahren?

QR-Code scannen 
und verschiedene 
Jobviews lesen:

Ihr Ansprechpartner

Bayerisches Staatsministerium des
Innern, für Sport und Integration
Sachgebiet C 3
Tel.: 089 2192-2975 oder E-Mail: 
stmi.polizeipersonal@polizei.bayern.de

Ihre Bewerbung
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ihr Weg zu uns
Senden Sie Ihre elektronische Bewerbung (gerne auch 
schon nach Mitteilung der Ergebnisse des schriftlichen 
Teils der Zweiten Juristischen Staatsprüfung) an: 
stmi.polizeipersonal@polizei.bayern.de 

Nähere Informationen zu den Bewerbungsunterlagen 
finden Sie unter: 
https://www.innenministerium.bayern.de/min/ausbil-
dungundkarriere/jurist/index.php
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Hinweis:
Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen 
Staatsregierung herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwer-
bern oder Wahlhelfern im Zeitraum von fünf Monaten vor einer Wahl zum Zwecke 
der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags-, Kom-
munal- und Europawahlen. Missbräuchlich ist während dieser Zeit insbesondere 
die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien so-
wie das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder 
Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der
Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf 
die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der 
Staatsregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden 
könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer 
eigenen Mitglieder zu verwenden.

  Wollen Sie mehr über die Arbeit der
  Bayerischen Staatsregierung erfahren?
  
  BAYERN | DIREKT ist Ihr direkter Draht
  zur Bayerischen Staatsregierung.

Unter Telefon 089 122220 oder per E-Mail an direkt@bayern.de erhalten Sie Infor-
mationsmaterial und Broschüren, Auskünfte zu aktuellen Themen und Internet-
quellen sowie Hinweise zu Behörden, zuständigen Stellen und Ansprechpartnern 
bei der Bayerischen Staatsregierung.

Die Servicestelle kann keine Rechtsberatung in Einzelfällen geben.

SICHER UNTERWEGS

Was muss ich als E-Scooter-Fahrer 
wissen?

Das Mindestalter für das Fahren mit einem E-Scoo-
ter liegt bei 14 Jahren.

Ein Führerschein ist nicht vorgeschrieben. Bei Nicht-
einhalten der Verkehrsregeln kann jedoch ein Fahrver-
bot verhängt bzw. der Führerschein entzogen werden.

Das Tragen eines Helmes ist nicht vorgeschrieben, 
aber ratsam.
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Wollen Sie mehr über die Arbeit der
Bayerischen Staatsregierung erfahren?

BAYERN | DIREKT ist Ihr direkter Draht 
zur Bayerischen Staatsregierung.

Unter Telefon 089 122220 oder per E-Mail an direkt@bayern.de erhalten Sie Informations- 
material und Broschüren, Auskünfte zu aktuellen Themen und Internetquellen sowie Hinweise
zu Behörden, zuständigen Stellen und Ansprechpartnern bei der Bayerischen Staatsregierung.

Die Servicestelle kann keine Rechtsberatung in Einzelfällen geben.

LIEBE BÜRGERINNEN UND BÜRGER,

moderne Kommunikationsmittel, seien es Smartphones, 
Navigationsgeräte oder andere technische Geräte, beglei
ten heutzutage viele Verkehrsteilnehmer im Alltag.

Ihre Nutzung während der Teilnahme im Straßenverkehr 
kann das Unfallrisiko jedoch erhöhen. Die Vorstellung, 
Multitasking könne im Straßenverkehr problemlos funk
tionieren, trifft leider nicht zu. Nicht nur der Gebrauch von 
Handy oder Tablet, sondern auch Stress oder Emotionen 
sowie eine Vielzahl von Reizen sind nicht zu unterschätzen
de Ablenkungsfaktoren.

Bei der Teilnahme am Straßenverkehr ist Ihre Aufmerk
samkeit immer gefordert – egal ob Sie als Fußgänger, 
Fahrradfahrer oder motorisiert daran teilnehmen. Schon 
eine kurze Ablenkung genügt, um wichtige Informationen 
zum Verkehrsgeschehen auszublenden und erst verspätet 
zu reagieren. 

Wir möchten Sie mit diesem Flyer auf die Gefahren der 
Ablenkung aufmerksam machen und Ihnen einige Tipps 
geben, wie Sie trotz vieler Ablenkungsquellen im Alltag 
dennoch sicher ans Ziel kommen.

ABLENKUNG BETRIFFT ALLE  
VERKEHRSTEILNEHMER

Die Gefahren durch Ablenkung im Straßenverkehr sind 
bekannt. Laut Repräsentativerhebung unter jungen  
Deutschen mit und ohne Führerschein birgt Ablenkung 
nach Alkohol das größte Unfallrisiko:

Die größten Risikofaktoren beim Autofahren*

Es sind nicht nur moderne Kommunikationsmittel oder an
dere technische Geräte, die ablenken können, dessen sollte 
man sich immer bewusst sein. Die Eingabe von Daten bzw. 
die Bedienung technischer Geräte, wie z. B. Tablet oder 
Handy, während der Fahrt führt immer zu einer visuellen 
und/oder motorischen Ablenkung. Objekte und Ereignisse 
von außen werden dabei nicht oder zu spät erkannt.

Aber auch jedes Gespräch – sei es als Telefonat oder  
mit dem Beifahrer – wird von einer Stimmung begleitet, 
die das Fahrverhalten beeinflusst. Je emotionaler das  
Gespräch, desto fehleranfälliger das Fahrverhalten.

Selbst Alltagshandlungen, wie z. B. Körperpflege oder 
Essen und Trinken während des aktiven Fahrens, können  
zu motorischer Ablenkung führen. Durch das Ausführen 
der jeweiligen Tätigkeit kommt es zu einem Verlust der  
Aufmerksamkeit auf das Verkehrsgeschehen. Häufig liegt 
bei motorischer Ablenkung gleichzeitig eine visuelle  
Ablenkung vor.

*„Was sind die größten Unfallgefahren?“, Repräsentativerhebung 2014, 
AZT/GfK, gekürzte Fassung, Angaben in Prozent, Mehrfachnennung 
möglich

mangelnde Wartung des Fahrzeugs

unübersichtliche Verkehrslage

fehlende Fahrpraxis

Regelverstöße/unangepasste Fahrweise

Witterung und glatte Fahrbahn

Müdigkeit

Selbstüberschätzung

überhöhte Geschwindigkeit

Drogen und Medikamente

Ablenkung (Handy etc.)

Alkohol
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Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration
Odeonsplatz 3, 80539 München
www.innenministerium.bayern.de
iStock/martin-dm (Titel oben), iStock/zozzzzo (Titel unten),
Nadine Stegemann (Portraitfoto), iStock/amriphoto (Innenteil),
iStock/Extreme Media (Rückseite)
Mai 2022
Kriechbaumer GmbH & Co. KG, München
Gedruckt auf: umweltzertifiziertem Papier

Joachim Herrmann, MdL
Staatsminister

Sandro Kirchner, MdL
Staatssekretär

LIEBE VERKEHRSTEILNEHMERINNEN UND
VERKEHRSTEILNEHMER,

E-Scooter, E-Bikes und Co. erfreuen sich in Bayern immer 
größerer Beliebtheit. Auch das Spektrum der Nutzung wird 
fortwährend breiter. Ob die Fahrt zur Arbeit, der schnelle 
Einkauf um die Ecke oder die Freizeittour – immer mehr 
Menschen nutzen die neuen Möglichkeiten der individuel-
len Mobilität und bewegen sich umweltbewusst und kos-
tengünstig fort. 

Das Thema Elektromobilität stellt eine Reihe neuer Anforde-
rungen an alle Verkehrsteilnehmer. Das Bayerische Staats-
ministerium des Innern, für Sport und Integration gibt Ih-
nen mit diesem Flyer wichtige Informationen zur Nutzung 
von Elektrokleinstfahrzeugen an die Hand. Wir informieren 
Sie, worauf Sie achten müssen, um mit E-Scooter, E- Bike 
und Co. sicher unterwegs zu sein.

Anders als im Auto sind Sie als E-Scooter- oder E-Bike-
Fahrer weder durch eine Knautschzone noch einen Airbag 
geschützt. Deshalb gilt: Ihr eigenes Verhalten im Straßen-
verkehr ist entscheidend für Ihre Sicherheit und die der an-
deren Verkehrsteilnehmer. 

Wir wünschen Ihnen allzeit eine unfallfreie und sichere 
Fahrt!

Das Bayerische Innenministerium auf Facebook, Instagram, Twitter und Youtube:

       www.facebook.com/BayStMI

       www.twitter.com/BayStMI

       www.instagram.com/BayStMI

       www.youtube.com/bayerischesinnenministerium

Impressum

Herausgeber:

Bildrechte:

Stand:
Druck:

MIT E-SCOOTER, 
E-BIKE UND CO.

→

→

→

Mehr Informationen auf:

www.sichermobil.bayern.de

Vorhandene Radwege müssen mit dem E-Scooter 
immer genutzt werden. Dies gilt auch dann, wenn 
für Radfahrer keine Nutzungspflicht besteht. Ist kein 
Radweg vorhanden, ist die Fahrbahn zu nutzen.

Einbahnstraßen dürfen nur in Fahrtrichtung befah-
ren werden.

→

→

Wo darf ich mit dem E-Scooter fahren?

Für E-Scooter-Fahrer gelten dieselben Alkoholgrenz-
werte wie für Autofahrer! Bei alkoholisiertem Fahren 
werden Bußgelder erhoben und es kann der Führer-
schein entzogen werden.

E-Scooter-Fahrer dürfen nicht auf Gehwegen und in 
Fußgängerzonen fahren.

Die Bayerische Polizei

als Arbeitgeber für 

Juristinnen und JuristenWir erwarten

• Zweites Juristisches Staatsexamen  
mit Prädikatsnote (mind. 7, 5 Punkte)

• Interesse am öffentlichen Recht und 
an der Staatsverwaltung

• Aufgeschlossenheit, Kontaktfreude, 
Teamfähigkeit und praxisorientierte  
Handlungsweisen

• Bereitschaft, Führungsaufgaben zu  
übernehmen

• Mut, Entscheidungen zu treffen und 
zu gestalten



Wir sind VERANTWORTUNG.

Unser Aufgabenbereich ist vielfältig, als 
Arbeitgeber stehen wir für Zuverlässigkeit 
und Verantwortung.

Die 36.000 Polizeivollzugsbeamte und 
-beamtinnen werden von gut 100 Jurist-
innen und Juristen unterstützt.

Mit rund 44.500 Beschäftigten sind wir
einer der größten Polizeiverbände der 

Bundesrepublik.

Wir sind GEMEINSCHAFT.

Wir arbeiten als erfolgreiches Team über alle 
polizeilichen Bereiche hinweg.

Wussten Sie schon, dass … 

• die Bayerische Polizei Schutz-, Kriminal-, 
Verkehrs-, Grenz-, Bereitschafts-, Wasser-
schutzpolizei, Reiterstaffel, Diensthunde-
staffel, Hubschrauberstaffel und Spezial-
verwendungen umfasst?

• Juristen/-innen bereits im Verwaltungs-
dienst den polizeilichen Alltag hautnah 
miterleben?

• im Polizeivollzugsdienst auch für 
Juristen/-innen die Möglichkeit besteht, 
eine Kriminal-/Polizeiinspektion zu leiten?

Als Bayerische Polizei sind wir für den 
Schutz und die Sicherheit der bayerischen 
Bevölkerung zuständig – rund um die Uhr. 

Wir bieten

• Interessante und abwechslungsreiche 
Tätigkeit mit Einstieg in die  
Besoldungsgruppe A13

• Sofortiges Beamtenverhältnis
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf
• Behördliches Gesundheitsmanagement
• Flexible Arbeitszeit und Freizeit-        

ausgleich bei Überstunden
• Möglichkeit von mobiler Telearbeit 

oder Home-Office 
• Praxisnahe Fortbildung
• Auf Wunsch möglichst heimatnahe 

Verwendung

Abwechslungsreiche Karriereperspektiven

• Jurist/-in im Verwaltungs- oder 
Einsatzbereich, in der Personal-/ 
Wirtschafts- oder Einsatzabteilung 
eines regionalen Polizeipräsidiums, 
der Bayerischen Bereitschaftspolizei, 
des Bayerischen Landeskriminalamts, 
oder des Polizeiverwaltungsamtes

• Dozent/-in an der HföD – Fachbereich 
Polizei oder am Fortbildungsinstitut  
der Bayerischen Polizei

• Referent/-in im Bayerischen Staatsmi-
nisterium des Innern, für Sport und 
Integration

Vollzugsdienst

• Bei entsprechender  
Eignung Wechsel  
in den Polizei- 
vollzugsdienst


